
  
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND) 
Der Samtgemeindebürgermeister 
- Az.: 401100SG:0002/A-Satzung - 

 Lüchow (Wendland), 15.02.2007 

Lg/Mei 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 062/1 
 
 

Satzung zur Festlegung der Schulbezirke im Primarbereich der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland) 

 
 

An den  beraten am: 
 
Ausschuss für Schulen und Bücherei   
   

 
Samtgemeindeausschuss   
   

 
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)   
   

 
 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Gemäß § 63 (2) 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) legen im Primarbereich die 
Schulträger für jede Schule einen Schulbezirk fest. Durch die Fusion der ehemaligen 
Samtgemeinden Lüchow und Clenze ist der Erlass einer neuen Satzung zur Festlegung 
der Schulbezirke notwendig. Die Einteilung der Schulbezirke der jeweiligen Grundschu-
len haben sich nicht verändert.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schulen und Bücherei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) be-
schließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat zu empfehlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Rat beschließt, die als Anlage beigefügte Satzung zur Festlegung der Schulbezirke 
im Primarbereich der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). 
 
 
D.SBM. 
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